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Einwohnergemeinde 

Hauptstrasse 7 
4462 Rickenbach BL 

Telefon 061 981 32 52 
Fax 061 981 43 61 

gemeinde@rickenbach-bl.ch 
www.rickenbach-bl.ch 

 

Beschlussprotokoll 

der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. Juni 2019 

20.15 Uhr im Versammlungsraum der Mehrzweckhalle (Turm) 

Vorsitz: Matthias Huber, Gemeindepräsident 

Anwesende Stimmberechtigte:  37 / 38 ab Traktandum 2, inkl. Gemeinderat 

Als Stimmenzähler werden bezeichnet: 

://: Stefan Waller und Roger Nägelin. 

Traktanden: 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 

2. Rechnung 2018 

3. Schiessanlage Rickenbach: Ersatz Trefferanzeige (300 m) 

4. Diverses 

Aktueller Stand betreffend möglicher Übertritt vom Oberbaselbieter Abfallverband (OBAV) zum 

Gemeindeverband Abfallbewirtschaftung Unteres Fricktal (GAF) 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 

://: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 

2. Rechnung 2018 

://: Die Rechnung 2018 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 135‘586.46 wird ohne Gegenstim-

me genehmigt. 

3. Schiessanlage Rickenbach: Ersatz Trefferanzeige (300 m) 

://: Die Gemeindeversammlung beschliesst einstimmig, für eine neue 300 m-Trefferanzeige CHF 

40‘500.00 (Rechnungsjahr 2020) zu bewilligen. 

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. 
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4. Diverses 

Bei einem Wechsel vom Oberbaselbieter Abfallverband (OBAV) zum Gemeindeverband Abfallbe-

wirtschaftung Unteres Fricktal (GAF) müssten – entgegen der einst gemachten Aussagen - massive 

Abstriche in Kauf genommen werden. Aus diesem Grund gibt es gegenwärtig keine Veränderung in 

der Abfallbewirtschaftung. Der Vorstand des OBAV bleibt jedoch mit dem GAF im Gespräch. 

Wegmacher Konrad Gisin konnte anfangs Mai sein dreissigjähriges Dienstjubiläum feiern. Es gebührt 

ihm grosser Dank für seine Arbeit und sein grosses Engagement. 

Die Präsidentin der Sozialhilfebehörde verabschiedet Roger Nägelin, der seine Behördenarbeit per 

Ende Mai niedergelegt hatte. Sie dankte ihm für dreijährige engagierte Mitarbeit und bedauert sein 

Ausscheiden aus der Sozialhilfebehörde. Gleichzeitig wirbt Stina Waller für eine Nachfolge. 

Jacques Aeschimann, Präsident der GRPK, legt Rechenschaft über die Arbeiten der GRPK ab. Die 

GRPK hat verschiedene Bereiche geprüft, Empfehlungen abgegeben, diverse Gespräche geführt 

und ferner das Budget und die Rechnung geprüft. 

 

Ende der Versammlung: 21.10 Uhr 

Namens der Einwohnergemeindeversammlung 

Matthias Huber Chantal Jenny 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
 
 
Auszug aus dem Gemeindegesetz, § 49  

Fakultatives Referendum  

1  Ein Beschluss der Gemeindeversammlung wird der Urnenabstimmung unterstellt, wenn dies 10% 
der Stimmberechtigten verlangen. Bei mehr als 5'000 Stimmberechtigten genügen 500 Unter-
schriften.  

2  Das Begehren ist innert 30 Tagen seit der Beschlussfassung einzureichen.  

3  Vom Referendum sind ausgenommen:  

a. *  Beschlüsse über Budget, Nachtragskredite zum Budget, Rechnung und Steuerfuss;  

b.  Wahlen;  

c.  Gemeindebegehren gemäss § 49 Absatz 1 der Kantonsverfassung;  

d.  Ablehnungsbeschlüsse;  

e. 
Verfahrensbeschlüsse (Protokollgenehmigung, Behandlungsreihenfolge, Eintreten, Rück-

weisung, Kenntnisnahme, Erheblicherklärung und dgl.).  
 
 


